
Bestattungswesen

UA 7500

Gebührenkalkulation 2008



Laufende jährliche  Kosten

1.1 Kalkulatorische Abschreibung 42.000,00 €       

1.2 Kalkulatorische Verzinsung 50.000,00 €       

1.3 Personalkosten 79.880,00 €        

1.4 Sachkosten 9.200,00 €         

1.5 Unterhaltung Friedhof 25.000,00 €      

1.6. Unterhaltung Trauerhalle 10.000,00 €      

1.6 Bewirtschaftungskosten 31.950,00 €      

1.7 Erstattung Baubetriebshofleistungen 65.000,00 €      

1.8 Verwaltungskosten 36.334,76 €      

1.9 Unterhaltung der Geräte 8.000,00 €        

1.10 Arbeitsschutzkleidung 800,00 €           

Gesamtkosten 358.164,76 €    



Berechnung der Gebühren für den Erwerb einer Grabstätte

Vorbemerkungen

Pflegearbeiten 60.000,- €

10 % von 60.000€ = rd.6000 €

Berechnung der bereinigten jährlichen Kosten

lfd. jährliche Kosten 358.164,76 €    
- Anteil Grünanlage 6.000,00 €
- Gebühren für Bestattungen 59.730,00 €
- AfA Trauerhalle 13.523,61 €      
- Verzinsung Trauerhalle 22.702,88 €      

Energie Trauerhalle 14.100,00 €      
- Reinigungs-und Personalkosten Trauerhallen 9.510,00 €        

Verwaltungskosten Trauerhalle 10.000,00 €       
- Einnahmen aus Genehmigung von Grabmalen (60X 60€) 3.600,00 €        
- Einnahmen aus Gebühr Samstagbestattungen (40X 103€) 3.000,00 €        

bereinigte jährliche Kosten 215.998,27 €    

Die Summe der jährlich zu deckenden Kosten ist auf die zu belegenden Grabstellen der Friedhöfe zu verteilen.

Das Gebührenrecht verlangt eine Verteilung der jährlichen Kosten auf die Nutzer bzw. Vorteilhabenden. Eine sachgerechte 
Verteilung der Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen hat ohne Rücksicht auf soziale Gesichtspunkte zu erfolgen.

Für das Jahr 2008 sind Kosten in Höhe von 60.000 € jährlich für Pflegearbeiten auf den Kommunalfriedhöfen der Stadt 
Lüdinghausen zu erwarten. Die Pflegearbeiten (Hecken und Rasenflächen schneiden, Pflanzbeete sowie Gehölzflächen 
schneiden und von Unkraut freihalten, Sauberhaltung der Wege) werden vom städtischen Baubetriebshof durchgeführt.

Bei der Lage und Gestaltung der Kommunalfriedhöfe wird ein öffentlicher Anteil von 10% an den Kosten für die Pflegearbeiten für 
angemessen erachtet.

Die bereinigten jährlichen Kosten sind auf die zu belegenden Grabstellen  (Wahlgräber, Reihengräber, Urnengräber) zu verteilen. Wegen der unterschiedlichen 
Beschaffenheit von Grabstellen hinsichtlich Größe, Nutzungsdauer, Ruhezeit und Pflegeintensität der Grabstätte ist es gerechtfertigt, unterschiedliche Gebühren 
festzusetzen.



Größe der Grabstellen
1. Wahlgrab Neuerwerb (incl. pflegefreies Wahlgrab)

Länge: 2,6 m
Breite: 1,3 m
Länge X Breite = 3,38 m²

2. Reihengrab/pflegefreies Erdgrab (incl. pflegefreies Erdgrab und anonymes Erdgrab)
Länge: 2,6 m
Breite: 1,3 m
Länge X Breite  = 3,38 m²

3. Wahlurnengrab
Länge: 1,2 m
Breite: 0,8 m
Länge X Breite = 0,96 m²

4. Reihenurnengrab (auch anonym)
Länge: 1,2 m
Breite: 0,8 m
Länge X Breite = 0,96 m²

2. Bildung der Äquivalenzziffern

Fläche Pflegeintensität Verlängerungsoption Anzahl der Jahre ÄZ
Wahlgrab 3,38 1 5 40 49,38
Reihengrab 3,38 1 1 25 30,38
pflegefreies Reihengrab 3,38 5 1 25 34,38
pflegefreies Wahlgrab 3,38 5 5 25 38,38
anonymes Erdgrab 3,38 5 1 25 34,38
Urnenreihengrab 1 1 1 20 23

0,5 5 1 20 26,5
Urnenwahlgrab 1 1 5 20 27
Wiedererwerb 3,38 1 5 40 49,38
Verlängerung 3,38 1 5 40 49,38

Grundsätzlich hat die Berechnung der Grabstättengebühr nach dem sogenannten Äquivalenz-
ziffernprinzip zu erfolgen. Dabei werden Kriterien, die für die Beschaffenheit einer Grabstelle von
Bedeutung sind, gewichtet. 

anonymes Urnengrab



Verteilung der Restkosten 215.998,27 €       

Berechnung des Multiplikators
9084,38

Multiplikator 23,78             

Anzahl d. Fallzahlen ÄZ Multiplikator Gesamtbetrag anteilige Gebühr
Anteil pro
 Jahr

Wahlgrab 70 49,38 23,78               82.187,19 €      1.174,10 €         29,35 €  
Reihengrab 27 30,38 23,78               19.503,23 €      722,34 €            28,89 €  
pflegefreies Reihengrab 25 34,38 23,78               20.436,23 €      817,45 €            32,70 €  
pflegefreies Wahlgrab 8 38,38 23,78               7.300,46 €        912,56 €            36,50 €  
anonymes Erdgrab 1 34,38 23,78               817,45 €           817,45 €            32,70 €  
Urnenreihengrab 3 23 23,78               1.640,61 €        546,87 €            27,34 €  

3 26,5 23,78               1.890,26 €        630,09 €            25,20 €  
Urnenwahlgrab 3 27 23,78               1.925,93 €        641,98 €            32,10 €  
Wiedererwerb 30 49,38 23,78               35.223,08 €      1.174,10 €         29,35 €  
Verlängerung 40 49,38 23,78             46.964,11 €    1.174,10 €       29,35 €  

210

anonymes Urnengrab

Restkosten dividiert durch die Summe aus  Anzahl der 
Bestattungen multipliziert mit der Äz.



Gebühr Gesamtgebühr
Gesamtgebühr 
gerundet

Anzahl der 
Bestattungen

Gebührenein-
nahmen gesamt

Wahlgrab 1.174,10 €                                   1.174,00 €             70 82.180,00 €       
Reihengrab 722,34 €                                      722,00 €                27 19.494,00 €       
pflegefreies Reihengrab 817,45 €                                      817,00 €                25 20.425,00 €       
pflegefreies Wahlgrab 912,56 €                                      913,00 €                8 7.304,00 €         
anonymes Erdgrab 817,45 €                                      817,00 €                1 817,00 €            
Urnenreihengrab 546,87 €                                      547,00 €                3 1.641,00 €         

630,09 €                                      630,00 €                3 1.890,00 €         
Urnenwahlgrab 641,98 €                                      642,00 €                3 1.926,00 €         
Wiedererwerb 1.174,10 €                                   1.174,00 €             30 35.220,00 €       
Verlängerung 1.174,10 €                                 1.174,00 €           40 46.960,00 €     

Summe 217.857,00 €   

Berechnung der Gebühr für Samstagsbestattungen

Der Mehraufwand wird auf 75 €  festgesetzt. 75,00 €

Gebühr für Ausgrabungen zum Zwecke der Umbettung bzw. Überführung

Gebühr für die Zulassung von Grabzeichen

Die Gebühren für Umbettungen bzw. Überführungen werden nach dem tatsächlichen Aufwand festgesetzt. In jedem Fall erfolgt eine individuelle Berechnung nach 
Personal- und Maschineneinsatz.

Die Gebühr für die Zulassung von Grabzeichen wird auf  60,00 € festgesetzt. Diese Gebühr setzt sich zusammen aus dem Verwaltungsaufwand für die 
Antragsprüfung und Genehmigung des Grabzeichens sowie die jährliche Kontrolle der Standfestigkeit aufgrund der Verkehrssicherungspflicht.

anonymes Urnengrab

Samstagbestattungen finden außerhalb der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit statt. Da in der Bestattungsgebühr bereits ein Zeitaufwand pro Bestattung 
berücksichtigt ist, wird bei der Gebühr für eine Samstagbestattung der Mehraufwand im Verhältnis zu einer Beerdigung während des Zeitraumes Montag - Freitag in 
Ansatz gebracht. Der Mehraufwand beläuft sich für zwei Mitarbeiter auf ca. 24,70 € / Std, d. h. je Beerdigung auf 74,10 €.



Übersicht über die zu erhebenden Gebühren während des Zeitraumes 2007 -2008

868€

Grabstättengebühr Urnenwahlgrab

Grabstättengebühr Wahlgrab

799€

722€

2007 2008

313 € 300€

Grabstättengebühr Reihengrab

642€

Bestattungsgebühr Urnenbestattung

718 € 630€

Grabstättengebühr Urnenreihengrab

Bestattungsgebühr Erdbestattung

189 € 191€

Grabstättengebühr anonymes 
Reihengrab

Grabstättengebühr pflegefreies 
Reihengrab

Grabstättengebühr anonymes 
Urnengrab

718 €

868€

Benutzungsgebühr Trauerhalle

Benutzungsgebühr Kühleinrichtung / 
Leichenkammer

1011 € 913€

194 € 167€

Grabstättengebühr pflegefreies 
Wahlgrab

547€

868€ 817€

194 € 167€

Verlängerung Nutzungsdauer 
proJahr/pro Stelle Wahlurnengrabgrab

75 €

33 €

Samstagsbeerdigung

Verlängerung Nutzungsdauer 
proJahr/pro Stelle Wahlgrab

40 € 32€

75 €

29€

817€

€ €

1316€ 1174€



Kostendeckung

jährliche Kosten 215.998,27 €    

Wahlgrab 70 X 1.174,00 €              82.180,00 €      
Reihengrab 27 X 722,00 €                 19.494,00 €      
pflegfreies Reihengrab 25 X 817,00 €                 20.425,00 €      
pflegefreies Wahlgrab 8 X 913,00 €                 7.304,00 €        
anonymes Erdgrab 1 X 817,00 €                 817,00 €           
Urnenreihengrab 3 X 547,00 €                 1.641,00 €        
anonymes Urnengrab 3 X 630,00 €                 1.890,00 €        
Urnenwahlgrab 3 X 642,00 €                 1.926,00 €        
Wiedererwerb 30 X 1.174,00 €              35.220,00 €      
Verlängerung Nutzungsrecht 40 X 1.174,00 €              46.960,00 €      

Summe 217.857,00 €  
Bestattungsgebühren

jährliche Kosten 59.730,00 €      
Gebühreneinnahmen

Erdbestattungen 180 X 300,00 €                 54.000,00 €      
Feuerbestattungen 30 X 191,00 €                 5.730,00 €        

59.730,00 €    
Trauerhalle / Kühleinrichtung

jährliche Kosten 69.836,49 €      

Bestattungen 210 X 333,00 69.930,00 €    

Samstagbestattungen
ca. 40 Bestattungen 3.000,00 €      

Grabmale
ca. 60 Anträge 3.600,00 €      

Anteil Grünanlagen 6.000,00 €      
Einnahmen 360.117,00 €  

Gesamtkosten 358.164,76 €  
Rundungsdifferenz 1.952,24 €        

Grabstättengebühr



Berechnung der Gebühr für die Nutzung der Trauerhalle und Kühleinrichtung

1. Kalkulatorische Abschreibung 13.523,61 €   

2. Kalkulatorische Verzinsung 22.702,88 €   

3. Personalkosten

Verwaltungskosten 10.000,00 €   

Reinigungs- u.Pers.kosten der Trauerhallen 9.510,00 €     

4. Sachkosten 

Stromkosten 3.000,00 €     

Versicherungsbeiträge 2.100,00 €     

Heizkosten 9.000,00 €     

Gesamtkosten 69.836,49 €   

Bestattungen/ Jahr (Durchschnitt der letzten 6 Jahre) 210

Kosten je Benutzung 332,55 €        
ger. 333,00 €        

Gebühr für die Benutzung der Trauerhalle 166,50 €      

Gebühr für die Benutzung der Kühleinrichtung 166,50 €      

Gebühreneinnahmen 69.930,00 €   

Die Gebühr für die Nutzung der Kühleinrichtung ist nicht nach Tagen zu bemessen, 
da die Inanspruchnahme dieser Einrichtung in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
einen gleichen Zeitraum umfasst.



Berechnung der Bestattungsgebühr

1. Personalkosten

Berechnung

Erdbestattung

6 Stunden X 28,00 €        Stundensatz 168,00 €             

Urnenbestattung

3 Stunden 28,00 €        Stundensatz 84,00 €               

2. Maschinenkosten

Friedhofbagger
1,50 Stunden X 10,00 €        Stundensatz 15,00 €             

Muldenkipper
1 Stunde X 10,00 €        Stundensatz 10,00 €             

Maschinenkosten gesamt 25,00 €               

3. Friedhofsgeräte
Abschreibung 7.647,31 €        
Verzinsung 2.713,43 €        

10.360,74 €      

4. Verwaltungskosten 36.334,76 €      
Der Anteil der Verwaltungskosten beträgt 1/3 der Gesamtverwaltungskosten

12.111,59 €      

Anzahl der kalkulierten Bestattungen 210 210
davon Erdbestattungen  180
davon Urnenbestattungen  30

Mit dem Grabaushub sind 2 Mitarbeiter des Friedhofspersonals 
beschäftigt. Lt. Allgemeiner Beobachtung benötigen 2 
Friedhofmitarbeiter 3 Stunden (Vorbereitung, Bestattung, 
Nachbereitung) für eine Bestattung



Kosten Friedhofsgeräte je Bestattung 49,34 €               

Verwaltungskostenanteil je Bestattung 57,67 €               

5. Zusammenfassung

Personalkosten 168,00 €             
Verwaltungskostenanteil 57,67 €               
Kosten für Maschineneinsatz 25,00 €               
Kosten für Friedhofsgeräte 49,34 €               

Gesamtkosten je Erdbestattung 300,01 €           

ger. 300,00 €

Personalkosten 84,00 €               
Verwaltungskosten 57,67 €               
Kosten Friedhofsgeräte 49,34 €               
Gesamtkosten je Urnenbestattung 191,01 €           

ger. 191,00 €

Gebühreneinnahmen Erdbestattungen 54.000,00 €        
Gebühreneinnahmen Urnenbestattungen 5.730,00 €          

Summe der Gebühreneinnahmen 59.730,00 €       




